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es Kertründigungsßkalt
s«r de« Amisbkjirk vmlach.

Erscheint ivöcheiNtlck 1 — 2 mal je »ach
Bedarf .

Bkzugipre ' 8 riir Hinzelbezug durch die Postoder den Verlag vierteljährlich I Mk,

Anzeigenpreis : Tic einspaltige Zeile oder
deren Raum 15 Mg .Tuich und Verlag oon Adolf DnpSln Dur lach . — Fernsprecher Nr . 2 -4.

Nr . 7 .; . Montag , !! <) . Dezember 1912 .Das Schießen und Adbrrnnen v- n
Fcuerwerkekörperu iu der Ren -
jahrsvachl betreffend

Das Schienen und Abbrennrn jeglicher Feuer -
werkskörpcr in der Neujahrsnacht ist verboten .

Zuwiderhandlungen werden an Geld bis
zu 150 Mark oder mit Haft bestraft .

Schulbehörden und Eltern werden um Ver¬
warnung ihrer Schüler bezw Kinder ersucht .

Den Verkäufern von F-euerwerkskörpern ist
zufolge Verordnung vom 29 . August 1865
(8 26 ) die Abgabe von gefährlichen Feuer¬
werkskörpern ( Kaiwnenschlägcrn , Fröschen ,Schwärmern und dergl > an Personen , von
welchen ein Mißbrauch zu befürchten ist , ins¬
besondere an Personen unter 16 Jahren verboten . Als „ Mißbrauch " der Fcuerwerkskörperist deren Abbrennen in d§r Neujahrrracht
anzusehen . Die Verkäufer von Feuerwerks -
körpern werden bei d 'eser Gelegenheit zur
strengen Beachtung - auch der sonstigen Vor¬
schriften obengenannter Verordnung (insbe¬
sondere bezüglich Polizei ! chcr Anzeige des
Verkaufs , besonderer Buchführung , Lagerung rr )vermahnt . Diesbezügliche Revisionen werden
ßuens der Polizeiorgane vorgenommen werden .

Durlach den 7 . Dezember 1912 .
ÄrvßherzoglicheS Bezirksamt .

Fleischvergiftungen betreffend .
Wir weisen daraus hin , daß gemäß 8 l

Absatz 2 Buchstabe o der Verordnung vom9 . Mai 19 ! 1 , „ die Bekämpfung übertragbarerK . ankhritcn betreffend "
, innerhalb 24 Stunden

i ach erlangter Kenntnis jeder Erkrankungs -
oder Todesfall an Vergiftung durch Nahrungs¬mittel ( Fleisch , Fisch und Wurstvergiftung ,sowie Vergiftung durch andere ^ ahrungsmittel )dem Bezirksamt änzuzeigen ist .

Zur Erstattung der vorgeschriebencn An - -
zeigen sind verpflichtet :

l . der zugezogene Arzt, ^ !2 der HauShaltungsvorstand.

3 jede sonst mit der Behandlung oder Pflegedes Erkrankten berufsmäßig beschäftigtePerson ,
4 . derjenige , in dessen Wohnung oder Be¬

hausung der Erkrankungs - oder Todes¬fall sich ereignet hat , sowie5 . bei Todesfällen an einer dieser Krank¬
heiten der Leichenschauer .

Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 85
Ziffer l Pol St G B an Geld dis zu 50

'
Markoder mit Hast bis zu

' 14 Tagen bestraft
Turlach -den 17 . Dezember 1912 .

Großherzogliches Bezirksamt .
Tie Statistik der bürgerlichen Rechtspflege betr .Die Bürgermeisterämter des Bezirks werden
aufgefordert , alsbald die Ueversicht derZahlungs - und ^ Vollstreckungsdefehic , sowieder Widersprüche , ferner die Tabellen 1! und 1'
für I9 ! 2 hierher vorzulegen .

Dur
'
tach den 2l . Dezember 1912 .

Großh . Amtsgericht .

Bekanntmachung.
Für die Gemeinde Ave sind die Gcund -

buchtage im Jahr 1913 auf den rrsten unddritten Donnerstag j den Monats , jeweilsvormittags 9 Uhr , festgesetzt .Der Feiertage wegen werden verlegt die
Grundbuchtage vom 20 . März auf 22 . Märzund vom 1 Mai auf 2 .Mai .Die Grundbuchtage sind , sowstt die Zeitreicht , zugleich Amtstagc des Notariats .

Durlach den 27 Dezember ! 9l2
Großh . Notariat I

Bekanntmachung.
"

Die
'

Ärundbuchtage des Notariats Dur -l -.ch ! l finden im Jahre 19 ! 3 wie folgt statt :l '. Grünwettersbach : am 1 und 3 . Diens¬tag des Monats , vorm . 9 Uhr .2 Hohenwettersbach : am 2 . Dienstag desMonats , vvWl 8 '/r Uhr .
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3 Kleinsteinbach : am 3 . Mittwoch deS
Monats , vorm . 84 '

« Uhr . .
KönigSbach : am U , 2 , 3 . und 4 . Don¬
nerstag des Monats , vorm 8V , Uhr .

5» Singer : am 4 Dienstag des Monats ,
vorm 8 ' /r Uhr .

6 . Söllingen : am 1 - , 2 . und 4 . Mittwoch
des MonatS , vorm . 8 '

. « Uhr .
^ Wilferdingen : am 2 . und 4 . SamStag

des MonatS , vorm 8V, Uhr
8 Wolfartsweier : am 4 . Montag des

Monats , vorm 8V« Uhr .
Der auf 20 März (Gründonnerstag ) fallende

Grundbuchtag in KönigSbach fällt auS .
Der Feiertage wegen werden verlegt die

Grundbuchtage für :
1 . KönigSbach : vom l auf Freitag den

2 Ma >. vom 22 auf Freitag den 23 Mai ,
' vom 25 aus Montag den 29 Dezember .

2 Söllingen : vom 1 . auf Freitag den
3 Januar , vom 9 . ckuf . Freitag den
l l . Juli .

3 Wolfartsweier ^ VLWstL7 . auf Mittwoch
den 29 . Jammr, < Mn 24 auf Freitag
den 28 März . L . .. ^

Tie Grundbuchtagr . sind , soweit die Zeit
reicht , zugleich Amtslirffe des Notariats . -

D urlach den 20 Dezember l9l2 .

_ Grofch Notar at II _^
Bekanntmachung.

Das Unterzeichnete Notar -at wird im Jahre
1913 Grundbuchkage abhalten , wie folgt :

1 . in Weingarten jeden Montag , Beginn
10 Uhr vorm .

2 . in Jöhlingen jeden Dienstag,, ? Beginn
! (? " Uhr vorm

3 . in Berghaufen jeden Mittwoch , Beginn
10 Uhr vorm

4 . in Grötzingen j . d . n Freilag , Beginn
9 Uhr vorm .

5 in Wöschbach jed n ersten Samstag deS
Monats , Beginn 10^ Uhr vorm .

Ter Feiertage wegen werden verlegt die
Glund 'ouchtage für : '

„ Weingarten : vom 27 Januar aus 30 . Ja -
- ruar , vom 24 März auf 27 März .

>> Berghausen : vom l2 Mai auf 15 Mai ,

vom 1 . Januar auf 2 . Januar , vom
9 . Juli auf 10 Juli .

e . Grötzingen . vom 21 März auf 20 März ,
vom 26 . Dezember auf 27 Dezember .

«1. Wöschbach : vom I November auf 8 No¬
vember

Die Grundbuchtage sind , soweit die Zeit
reicht , zugleich AmtStage deS Notariats .

Durlach den 20 Dezember 1912 .
Großh . Notariat III .

Bekanntmachung.
Die monatlichen Grundbuchtage im Jahre

1913 finden statt in :
1 Auerbach : jeden ersten Mitlwoch , vorm .

9 Uhr , j ' dvch statt Mittwoch den 1 . Ja¬
nuar Donnerstag den 2 Januar .

2 Ittersbach : jeden zweiten und vierten
Freitag , vorm 8Vr Uhr . jedoch statt
Freitag den 26 Dezember Dienstag den
23 Dezember

3 Langeralb : jeden er stenFreitag .vorm .9 Uhr .
4 Langensteinbach : jeden Zrmstag , vorm .

8 Uhr
5 Nöttingen - Dar,rsbach : j .-den zweiten und

vierten Moma ) . vorm 9 Uhr , jedoch
statt Montag den 27 . Januar Dienstag
den 28 Januar , Montag den 24 . März
Donnerstag den 27 . März , Montag den
12 . Mai Doi .n rslag den 15 . Mai

6 . Obermuisckielb nh : f . den dritten Montag ,
vorm . 9 Uhr

7 . Uniermutsch ' t : ach : jeden dritten Montag ,
nachm 2 Ubc .

8 Palmbach : jeden dritten Mittwoch , vorm .
9 Uh -

, jedoch stMt Mittwoch den 19 März
TienStog den >8 März .

9 Spielberg : jeden zweiten und vierten
Mittwoch , vorm 9 Uhr , jedoch stcnt
Mittwoch den 9 Juli Donnerstag , lO Juli .

10 . Stupler ch : jeden ersten und dritten Diens¬
tag , vorm 9 Uhr .

I l . Weiler . jeden zweiten Dienstag,vorm 9 Uhr .
Die Grundbuchtage sind , soweit die Zeit

reicht , zugleich Aintsta ^ e des Notariats . ,
Lan genstsinbach

'
,^ 17 . Dez . 1912 . *

Grofch . Ntztarip
't,

/
4
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